
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 

 
Running Community – David Hauss 

 

1. Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Nutzung sämtlicher 
Angebote der „Running Community“, die durch David Hauss (nachfolgend „Anbieter“) 
organisiert und durchgeführt werden. 

Die Bezeichnung „powered by Aarau Track Club“ dient ausschliesslich 
Marketingzwecken. Der Aarau Track Club ist nicht Vertragspartei und übernimmt keinerlei 
Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit den angebotenen Leistungen. 

Mit dem Abschluss eines Vertrages und/oder der Teilnahme an Trainings erklärt sich das 
Mitglied mit diesen AGB einverstanden. 

 

2. Vertragsbestandteile 

Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Mitglied bestehen aus: 

• dem individuell abgeschlossenen Vertrag, inkl. Fragebogen 

• diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Bei Widersprüchen zwischen diesen Dokumenten gehen die Bestimmungen des 
individuellen Vertrages vor. 

 

3. Leistungen 

Der Anbieter bietet im Rahmen der Running Community strukturierte Lauftrainings, 
Laufgruppen sowie Coaching-Dienstleistungen an. 

Der konkrete Leistungsumfang richtet sich nach dem vom Mitglied gewählten 
Abonnement sowie den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kommunizierten 
Leistungen. 

Ein Anspruch auf bestimmte Trainingsinhalte, Trainingszeiten, Trainingsorte oder eine 
bestimmte Betreuungsperson besteht nicht. 

 

  



4. Organisation und Durchführung 

Die Organisation, Planung und Durchführung der Trainings liegt ausschliesslich beim 
Anbieter. 

Der Anbieter entscheidet insbesondere über Trainingsgestaltung, Trainingsinhalte sowie 
sicherheitsrelevante Massnahmen im Rahmen des Trainingsbetriebs. 

 

5. Einsatz von Trainingsplattformen und Kommunikation 

 
5.1 Analyse- und Planungs-Tools 

Zur Trainingsplanung, Trainingsanalyse sowie zur Kommunikation können digitale 
Plattformen und Kommunikationsmittel eingesetzt werden, insbesondere: 

• Strava (Trainingsaufzeichnung und Analyse) 

• Nolio (Trainingsplanung und Coaching) 

• WhatsApp (Kommunikation) 

• E-Mail (offizieller Kommunikationskanal) 

Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass Trainingsdaten im Rahmen des 
Coachings erfasst, ausgewertet und verwendet werden. 

Die Nutzung einzelner Plattformen erfolgt grundsätzlich freiwillig. Wird auf die Nutzung 
bestimmter Tools verzichtet, kann der Leistungsumfang des Coachings eingeschränkt 
sein. 

 

5.2 Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen Anbieter und Mitglied erfolgt primär über E-Mail sowie 
ergänzend über Messaging-Dienste. 

E-Mail gilt als offizieller Kommunikationskanal für sämtliche vertraglich relevanten 
Mitteilungen (z.B. für relevante Mitteilungen bezüglich Organisation, Trainingsbetrieb 
usw.).  

Die Kommunikation über WhatsApp dient der ergänzenden und unkomplizierten 
Abstimmung im Trainingsalltag. Es besteht keine Verpflichtung zur ständigen 
Erreichbarkeit des Anbieters. 

WhatsApp ist nicht geeignet für dringende oder zeitkritische Anliegen. 

 



5.3 Drittanbieter-Plattformen 

Die genannten Plattformen werden von Drittanbietern betrieben. 

Der Anbieter übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für: 

• Verfügbarkeit 

• Funktionsweise 

• Datenverarbeitung dieser Dienste 

Es gelten die jeweiligen Nutzungs- und Datenschutzbestimmungen der Drittanbieter. 

 

6. Teilnahmevoraussetzungen 

Die Teilnahme am Training erfolgt auf eigene Verantwortung. 

Das Mitglied bestätigt, gesundheitlich zur Teilnahme geeignet zu sein. Im Zweifelsfall wird 
empfohlen, vor Trainingsbeginn ärztlichen Rat einzuholen. 

Das Mitglied verpflichtet sich, gesundheitliche Beschwerden oder Einschränkungen 
unverzüglich mitzuteilen und das Training bei Beschwerden, Schmerzen oder 
Unwohlsein sofort abzubrechen. 

Der Anbieter ist berechtigt, Mitglieder aus gesundheitlichen oder sicherheitsrelevanten 
Gründen ganz oder teilweise vom Training auszuschliessen. 

 

7. Trainingsbetrieb 

Die Trainings finden zu den auf der Website veröffentlichten Zeiten und Orten statt. 

Der Anbieter behält sich vor, Trainingszeiten, Trainingsorte sowie Trainingsinhalte 
jederzeit anzupassen, zu verschieben oder abzusagen, insbesondere bei ungünstigen 
Witterungsbedingungen, organisatorischen Änderungen oder aus Sicherheitsgründen. 

Ein Anspruch auf Durchführung bestimmter Trainingseinheiten oder auf Ersatzleistungen 
besteht grundsätzlich nicht. 

 

8. Zahlungsbedingungen 

Die Abonnementskosten sind im Voraus zu bezahlen. 

Die Teilnahme am Training setzt eine fristgerechte Zahlung voraus. 



Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter berechtigt, die Teilnahme am Training zu verweigern 
oder Leistungen vorübergehend auszusetzen. 

 

9. Kündigung 

Die Kündigung richtet sich nach den im Vertrag vereinbarten Bestimmungen. 

 

10. Trainingsausfall und Verhinderung des Anbieters 

Kann der Anbieter Trainings vorübergehend oder dauerhaft nicht durchführen, 
insbesondere aufgrund von Krankheit, Unfall oder anderen unvorhersehbaren 
Ereignissen, besteht kein Anspruch auf Durchführung durch eine bestimmte Person. 

Der Anbieter ist berechtigt, Trainings abzusagen, zu verschieben oder durch geeignete 
Ersatzlösungen zu ersetzen. 

Ist eine dauerhafte Durchführung der Trainings nicht möglich, kann der Vertrag 
ausserordentlich beendet werden. Bereits bezahlte, jedoch nicht bezogene Leistungen 
werden in diesem Fall vom Anbieter anteilig zurückerstattet. 

 

11. Absenzen und Krankheit des Mitglieds 

Kann das Mitglied aufgrund von Krankheit, Unfall oder anderen wichtigen Gründen nicht 
am Training teilnehmen, besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Rückerstattung oder 
Kompensation einzelner Trainings. 

Bei längerer Verhinderung von mindestens 14 aufeinanderfolgenden Tagen besteht 
Anspruch auf eine entsprechende Verlängerung der Mitgliedschaft um die Dauer der 
nachgewiesenen Abwesenheit, maximal jedoch 2 Monate. 

Voraussetzung ist eine frühzeitige Mitteilung an den Anbieter. Der Anbieter ist berechtigt, 
für Absenzen ein ärztliches Attest oder einen geeigneten Nachweis zu verlangen. 

Einzelne oder kurzfristige Absenzen berechtigen nicht zu einer Verlängerung. 

Das Mitglied verpflichtet sich, bei Krankheitssymptomen oder gesundheitlichen 
Beschwerden nicht am Training teilzunehmen. 

 

  



12. Teilnehmer-Erklärung und Haftungsauschluss 

Das Mitglied verpflichtet sich den Gesundheits- und Trainings-Fragebogen 
wahrheitsgemäss auszufüllen. 

Der Anbieter haftet nur für Schäden, die auf vorsätzliche oder grobfahrlässige 
Pflichtverletzungen zurückzuführen sind. 

Eine Haftung für Unfälle, Verletzungen oder gesundheitliche Schäden im 
Zusammenhang mit der Teilnahme am Training wird im gesetzlich zulässigen Umfang 
ausgeschlossen. 

 

12.1 Gesundheit und Teilnahmefähigkeit 

Das Mitglied bestätigt, sich in einem gesundheitlich geeigneten Zustand zu befinden, um 
am Lauftraining teilzunehmen, keine bekannten gesundheitlichen Einschränkungen zu 
haben, die gegen eine Teilnahme sprechen. Im Zweifel holt sich das Mitglied vor 
Trainingsbeginn ärztlich Rat ein. Das Mitglied verpflichtet sich, den Anbieter über 
gesundheitliche Beschwerden oder Einschränkungen unverzüglich zu informieren. 

 

12.2 Teilnahme auf eigene Verantwortung 

Die Teilnahme des Mitglieds am Training erfolgt auf eigene Verantwortung. Das Mitglied 
verpflichtet sich, das Training bei Beschwerden, Schmerzen oder Unwohlsein sofort 
abzubrechen. 

 

12.3 Risiken des Trainings 

Dem Mitglied ist bewusst, dass Lauftrainings im Freien stattfinden und mit Risiken 
verbunden sind, insbesondere durch: 

• Witterungseinflüsse (Hitze, Kälte, Regen, Schnee) 
• Unebenes Gelände 
• Verkehr und sonstige Umwelteinflüsse 

Das Mitglied akzeptiert dies. 

 

12.4 Haftungsauschluss 

Das Mitglied verzichtet im gesetzlich zulässigen Umfang auf sämtliche Ansprüche 
gegenüber dem Anbieter für Schäden die im Zusammenhang mit der Teilnahme am 
Training entstehen, insbesondere für: 



• Verletzungen 
• Unfälle 
• gesundheitliche Schäden 

Vorbehalten bleibt die Haftung bei vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten des 
Anbieters. 

 

12.5 Trainingsorganisation 

Ich nehme zur Kenntnis, dass: 

• kein Anspruch auf Durchführung durch eine bestimmte Person besteht 
• Trainings angepasst, verschoben oder abgesagt werden können, das kann auch 

kurzfristig geschehen. 

 

13. Versicherung  

Der Abschluss einer ausreichenden Unfall- und Haftpflichtversicherung ist Sache des 
Mitglieds. 

 

14. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden ausschliesslich im Rahmen der Organisation und 
Durchführung der angebotenen Leistungen verarbeitet. 

Dies umfasst insbesondere Kontaktdaten sowie Trainings- und Leistungsdaten. 

Die Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, sofern keine 
gesetzliche Verpflichtung besteht oder eine entsprechende Einwilligung vorliegt. 

 

15. Bild- und Videoaufnahmen 

Im Rahmen der Trainings und Veranstaltungen können durch den Anbieter oder in seinem 
Auftrag Foto- und Videoaufnahmen erstellt werden, auf denen Teilnehmende erkennbar 
sein können. 

Diese Aufnahmen können für Zwecke der Kommunikation und Darstellung des Angebots 
verwendet werden, insbesondere für: 

  



• Website  

• Social Media (z.B. Facebook, Instagram, LinkedIn)  

• Marketing- und Werbematerialien  

Das Mitglied tritt sämtliche Bild-, Ton- und Videorechte honorarfrei an den Anbieter sowie 
an den Aarau Track Club zur freien Verfügung ab und stimmt einer Veröffentlichung zu. 
Dies zur Verwendung in Analysetools, Medien- bzw. Pressemitteilungen, auf der 
vereinseigenen Website oder in Social Media. 

Das Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der 
Widerruf hat schriftlich zu erfolgen. Bereits veröffentlichte Inhalte müssen jedoch nicht 
entfernt werden. 

Teilnehmende, die nicht auf Aufnahmen erscheinen möchten, sind verpflichtet, dies dem 
Anbieter im Voraus mitzuteilen. 

 

16. Salvatorische Klausel 

Sollten einzlene Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein, 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.  

 

17. Änderungen der AGB 

Der Anbieter behält sich vor, diese AGB jederzeit anzupassen. 

Änderungen werden den Mitgliedern in geeigneter Weise mitgeteilt und gelten als 
akzeptiert, sofern kein Widerspruch erfolgt. 

 

18. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt ausschliesslich Schweizer Recht. 

Gerichtsstand ist Aarau. 

 


